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 1. Reform der Pflegeversicherung zum 1.7.2008 

 
Der Bundesrat hat am 25.4.2008 dem Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversiche-
rung zugestimmt. Nachfolgend soll in Kürze auf die ab dem 1.7.2008 in Kraft tretenden Änderungen 
eingegangen werden: 
 
Beitragssatz: Der allgemeine Satz steigt auf 1,95 % (vorher: 1,7 %) bzw. für Kinderlose, die das 23. 
Lebensjahr bereits vollendet haben, auf 2,2 % (vorher: 1,95 %). Arbeitgeber und Arbeitnehmer tragen 
diese Beiträge je zur Hälfte, nur der Beitragszuschlag für Kinderlose (0,25 %) ist vom Arbeitnehmer 
allein zu tragen. Im Bundesland Sachsen gilt – wie bisher – eine abweichende Regelung bei der Vertei-
lung der Beitragslast zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern: Der Arbeitnehmer trägt 1,475 % (bzw. 
kinderlose Arbeitnehmer nach Vollendung des 23. Lebensjahres 1,725 %) und der Arbeitgeber 0,475 %. 
 
Verbesserungen bei den Leistungen: Mit der Pflegereform werden die unterschiedlichen Leistungsbe-
träge zunächst in drei Schritten erhöht. Zukünftig wird ab dem Jahr 2014 alle drei Jahre regelmäßig eine 
Anpassung (Dynamisierung) der Leistungen durch die Bundesregierung geprüft. Einer der Schwerpunk-
te der Leistungserhöhungen liegt auf dem Bereich der ambulanten Leistungen. Wird die Pflege durch 
Pflegefachkräfte erbracht, besteht ein Anspruch auf häusliche Pflegehilfe.  
Mit der Reform sollen die Leistungen für Demenzkranke, psychisch Kranke und geistig behinderte 
Menschen verbessert werden. Sie erhalten künftig statt 460 bis zu 2.400 Euro jährlich, auch wenn sie 
körperlich noch fit sind. Erstmals sollen zudem die Pflegesätze schrittweise erhöht werden.  
Im ambulanten Bereich steigen demnach die Leistungen in Pflegestufe eins bis zum Jahr 2012 schritt-
weise von monatlich 384 auf 450 Euro, in Pflegestufe zwei von monatlich 921 auf 1.100 Euro und in 
der Pflegestufe drei von 1.432 auf 1.550 Euro. Bei den stationären Pflegesätzen soll die Stufe drei von 
1.432 auf 1.550 Euro und von 1.688 auf 1.918 Euro in Härtefällen angehoben werden.  
 
Einführung einer Pflegezeit für Beschäftigte: Ab dem 1.7.2008 wird für Angehörige von Pflegebe-
dürftigen ein Anspruch auf eine Pflegezeit eingeführt. Bei Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten kann 
sich ein Arbeitnehmer für die Dauer von bis zu 6 Monaten von der Arbeit freistellen lassen. In dieser 
Zeit bezieht er kein Gehalt.  
Die soziale Absicherung in der Rentenversicherung ist nach Maßgabe des geltenden Rechts gewährleis-
tet. Wo keine anderweitige Absicherung (insbesondere Familienmitversicherung) besteht, gewährt die 
Pflegeversicherung einen Beitragszuschuss in Höhe des Mindestbeitrages zur Kranken- und Pflegever-
sicherung. In der Arbeitslosenversicherung gilt für die Pflegezeit eine vergleichbare Rechtslage wie bei 
der Inanspruchnahme von Elternzeit. Bei der Pflegezeit zahlt die Pflegeversicherung Beiträge zur Fort-
führung der Versicherung. 
Tritt der Pflegefall unerwartet ein, wird den Beschäftigten neben dem Anspruch auf Pflegezeit ein An-
spruch auf kurzzeitige Freistellung für bis zu 10 Arbeitstage eingeräumt.  
 
Pflegestützpunkte: Bei dem in der Koalition lange umstrittenen Punkt der Einführung von Pflegestütz-
punkten sieht der geänderte Gesetzentwurf nun vor, dass diese auf Initiative eines Landes eingerichtet 
werden können. In den Stützpunkten sollen Bürger Informationen über Pflegeleistungen, -einrichtungen 
usw. erhalten.  
 
Prüfung für Pflegeeinrichtungen: Die Qualitätsprüfung der Pflegeeinrichtungen wird verschärft. Der 
Medizinische Dienst der Krankenkassen wird demzufolge bis Ende 2010 jede Einrichtung mindestens 
ein Mal und ab 2011 jährlich in der Regel unangemeldet überprüfen. Stärker berücksichtigt werden 
sollen dabei der Pflegezustand und die Zufriedenheit der pflegebedürftigen Person. Zudem sollen die 
Ergebnisse veröffentlicht werden. An „gut sichtbarer Stelle, etwa im Eingangsbereich der Pflegeeinrich-
tung“ sollen ferner eine Zusammenfassung der aktuellen Prüfergebnisse sowie eine leicht verständliche 
Bewertung in Form einer Ampel oder mit Sternen erfolgen.  
 
 
 2. Bundeskabinett  beschließt Einbeziehung des selbst genutzten Wohneigentums in 

das Riester-Rentensystem 

 



Der Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Einbeziehung der selbst genutzten Wohnimmobilie in die 
geförderte Altersvorsorge (sog. Eigenheimrentengesetz) vom 8.4.2008 dient dem Ziel, die Attraktivität 
der steuerlich geförderten Altersvorsorge durch eine verbesserte Einbeziehung der selbst genutzten 
Wohnimmobilie in die Altersvorsorge zu erhöhen. Die Förderung der sog. „Eigenheimrente“ soll wie 
folgt funktionieren:  
 

• Die Regelungen der Riester-Förderung sollen künftig auch für den Erwerb oder den Bau selbst 
genutzter Wohnimmobilien gelten. Mit den Riester-Zulagen wird auch der Kauf, der Bau oder 
die Entschuldung einer Wohnung oder eines Hauses sowie der Erwerb von Anteilen an Wohn-
genossenschaften belohnt. Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Wohnung selbst ge-
nutzt wird. 

• In der Sparphase sind die Beiträge steuerfrei. In der Auszahlungsphase werden die Leistungen 
besteuert.  

• Das steuerlich geförderte Kapital wird in einem sog. Wohnförderkonto erfasst.  

• Zu Beginn der Auszahlungsphase können Sparer wählen. Begleichen sie die Steuerschuld auf 
einen Schlag, dann müssen sie nur 70 % des geförderten Kapitals mit ihrem individuellen Steu-
ersatz begleichen. Förderberechtigte können sich aber dafür entscheiden, das geförderte Kapital 
über einen längeren Zeitraum (bis zu 23 Jahre) verteilt zu versteuern (nachgelagerte Besteue-
rung). Ob in diesem Fall überhaupt eine Steuer zu zahlen ist, hängt von der persönlichen Situa-
tion des Steuerpflichtigen ab. 

• Grundlage für die nachgelagerte Besteuerung ist nur der Umfang der tatsächlich in Anspruch 
genommenen Förderung, nicht dagegen der Nutzungswert. 

• Die Tilgung von Immobilienkrediten wird steuerlich gleichrangig berücksichtigt wie Altersvor-
sorgebeiträge. Die staatlichen Zulagen für Tilgungsbeiträge werden dementsprechend zu 100 % 
für die Darlehenstilgung eingesetzt. 

• Wer bereits staatlich gefördert ein Altersvorsorgevermögen angespart hat, kann einen Teil oder 
alles für die Anschaffung oder den Bau der eigenen vier Wände verwenden. Dasselbe gilt auch 
für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen. Eine solche „Entnahmemöglichkeit“ wird auch 
für den Beginn der Auszahlungsphase vorgeschlagen, um damit eine selbst genutzte Wohnim-
mobilie entschulden zu können. Eine Rückzahlung des Entnahmebetrags ist nicht mehr zwin-
gend erforderlich. 

• Darlehensverträge für die Anschaffung und den Bau von selbst genutzten Immobilien und Ge-
nossenschaftsanteilen gehören künftig zu den begünstigten Anlageprodukten. Bausparkassen 
und Wohnungsgenossenschaften können damit geförderte Altersvorsorgeprodukte anbieten.  

• Wohnungsbauprämien sollen für Neuverträge ab 1.1.2009 nur noch gewährt werden, wenn das 
gesparte Kapital in Wohnimmobilien investiert wird. Bisher kann es nach einer Sperrfrist von 
7 Jahren für andere Zwecke verwendet werden.  

• Bei Bausparverträgen bleibt es hinsichtlich der Arbeitnehmer-Sparzulage dabei, dass nach Ab-
lauf der 7-jährigen Sperrfrist frei über ein Bausparguthaben verfügt werden kann. 

 

 
 3. Sonderausgabenabzug von privaten Krankenversicherungsbeiträgen bzw.  

von Beiträgen zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen 

 
Beiträge zur privaten Krankenversicherung: Nach den Regelungen im Einkommensteuergesetz 
(EStG) in der für das Jahr 1997 geltenden Fassung wird die Möglichkeit des Sonderausgabenabzugs von 
Beiträgen zur privaten Krankenversicherung betragsmäßig beschränkt. Der Bundesfinanzhof hält diese 
Beschränkung für verfassungswidrig, weil die gesetzlichen Höchstbeträge dem Steuerpflichtigen nicht 
ermöglichten, in angemessenem Umfang Krankenversicherungsschutz zu erlangen. Daher legte er die 
Frage dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vor.  
Der Vorlage liegt der Fall eines freiberuflich tätigen Rechtsanwalts und seiner nicht berufstätigen Ehe-
frau zugrunde, die Eltern von sechs Kindern sind. Sämtliche Familienmitglieder waren 1997 privat 
kranken- und pflegeversichert. Die Beiträge beliefen sich auf 36.032,47 DM. In ihrer Einkommensteu-
ererklärung 1997 machten sie insgesamt Vorsorgeaufwendungen von ca. 66.000 DM geltend, darunter 



die genannten Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Der vom Finanzamt insgesamt zum Abzug 
zugelassene Betrag belief sich jedoch nur auf 19.830 DM. 
Das Bundesverfassungsgericht stellte fest, dass die Regelungen im EStG des Streitjahres sowie alle 
nachfolgenden Fassungen mit dem Grundgesetz unvereinbar sind, soweit der Sonderausgabenabzug die 
Beiträge zu einer privaten Kranken- und Pflegeversicherung nicht ausreichend erfasst, die dem Umfang 
nach erforderlich sind, um dem Steuerpflichtigen und seiner Familie eine sozialhilfegleiche Kranken- 
und Pflegeversorgung zu gewährleisten. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, spätestens mit Wirkung zum 
1.1.2010 eine Neuregelung zu treffen. Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben die betreffenden einkommens-
teuerrechtlichen Vorschriften sowie die Nachfolgeregelungen weiter anwendbar. 
 
Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen: In einem weiteren Verfahren vor dem 
BVerfG rügten Steuerpflichtige eine zu niedrige einkommensteuerliche Berücksichtigung ihrer Beiträge 
insbesondere zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen in den bis zum 31.12.2004 geltenden Fas-
sungen. 
Das BVerfG hat die Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen, da ihnen vor dem 
Hintergrund seines Urteils zur Rentenbesteuerung vom 6.3.2002 und der Neuregelung der Besteuerung 
der Altersbezüge durch das Alterseinkünftegesetz die hinreichende Aussicht auf Erfolg fehlt. 
 
 
 4. Der Bundesfinanzhof beseitigt Vererblichkeit des Verlustvortrags 
 
Der Erbe kann einen vom Erblasser nicht ausgenutzten Verlustvortrag in Zukunft nicht mehr zur Minde-
rung seiner eigenen Einkommensteuer geltend machen. Das hat der Große Senat des Bundesfinanzhofs 
(BFH) in seinem Beschluss vom 17.12.2007 entschieden. Er ist damit von einer rund 45 Jahre währen-
den höchstrichterlichen Rechtsprechung und entsprechenden Praxis der Finanzverwaltung abgerückt. 
Aus Gründen des Vertrauensschutzes ist die neue, für die Steuerbürger ungünstigere Rechtsprechung 
allerdings erst in solchen Erbfällen anzuwenden, die nach Veröffentlichung dieses Beschlusses eintreten 
werden. 
Hintergrund dieser Entscheidung ist ein Rechtsstreit, in dem ein Landwirt und Hoferbe im Rahmen sei-
ner Veranlagung zur Einkommensteuer den Abzug des von seinem verstorbenen Vater nicht ausgenutz-
ten Verlustvortrags begehrt. Der XI. Senat des BFH hatte die Auffassung vertreten, dass der Verlustab-
zug entgegen der ständigen Rechtsprechung des BFH nicht vererblich sei. Dem hat sich der Große Senat 
im Grundsatz angeschlossen.  
Der Übergang des vom Erblasser nicht ausgenutzten Verlustvortrags auf den Erben könne weder auf 
zivilrechtliche noch auf steuerrechtliche Vorschriften und Prinzipien gestützt werden. Die Einkommens-
teuer sei eine Personensteuer. Sie erfasse die im Einkommen zutage tretende Leistungsfähigkeit der 
einzelnen natürlichen Personen und werde daher vom Grundsatz der Individualbesteuerung und vom 
Prinzip der Besteuerung nach der individuellen Leistungsfähigkeit beherrscht.  
Allerdings hielt der Große Senat des BFH aufgrund des Rechtsstaatsprinzips eine vertrauenschützende 
Übergangsregelung für notwendig. Die neue Rechtsprechung, mit der sich die jahrzehntelang bestehen-
de Rechtslage – vergleichbar einer Gesetzesänderung – faktisch ändere, sei daher erst mit Wirkung für 
die Zukunft anzuwenden. 
 
 
 5. Anrechnung der Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer 

 
Durch die Unternehmenssteuerreform 2000 wurde die Belastung von Personenunternehmen mit der 
Gewerbesteuer durch eine pauschalierte Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer fak-
tisch aufgehoben. Diese Maßnahme ermäßigt die Einkommensteuer des Unternehmers. Die Ermäßigung 
wurde in Höhe des 1,8-fachen des Gewerbesteuer-Messbetrages gewährt. Die steuerliche Gewinnermitt-
lung blieb unberührt, sodass die Gewerbesteuer auch weiterhin als Betriebsausgabe abzugsfähig war. Im 
Ergebnis sollte der Unternehmer bei einem Hebesatz von rund 360 % durch die Gewerbesteueranrech-
nung und den Betriebsausgabenabzug der Gewerbesteuer wirtschaftlich in vollem Umfang von dieser 
Steuer entlastet werden. Die Anrechnung beschränkte sich jedoch nur auf den Anteil der Einkommens-
teuer, der auf die Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfällt. 



Die Unternehmenssteuerreform 2008 schafft die Abzugsmöglichkeit der Gewerbesteuer als Be-
triebsausgaben ab. Als Belastungsausgleich für den Wegfall des Betriebsausgabenabzugs erhöht sich der 
Anrechnungsfaktor auf die Einkommensteuer von 1,8 auf 3,8. 
In der Praxis kommt es jedoch immer wieder vor, dass eine Anrechnung der tatsächlich entstandenen 
Gewerbesteuer nicht oder nur teilweise erfolgt – z. B . wegen Hinzurechnungsvorschriften bei der Ge-
werbesteuer bzw. wegen persönlicher Verhältnisse bei der Einkommensteuer (bei Verlusten aus anderen 
Einkunftsarten). 
Die Finanzgerichte München und Niedersachsen halten die Nichtberücksichtigung der Gewerbesteuer-
belastung nicht für verfassungswidrig. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung wurde aber jeweils die 
Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) zugelassen. 
 
Anmerkung: Betroffene Steuerpflichtige sollten ihre Steuerbescheide mit Hinweis auf die beim BFH 
anhängigen Verfahren offenhalten. 
 
 
 6. Kindergeldfestsetzung wegen der vom Bundesfinanzhof entschiedenen  

Verfassungswidrigkeit der Pendlerpauschale vorläufig 
 
Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, werden im Rahmen des Familienleistungsausgleichs 
(Kindergeld/Freibeträge für Kinder) nur berücksichtigt, wenn deren eigene Einkünfte und Bezüge den 
unschädlichen Betrag (Grenzbetrag) von derzeit 7.680 Euro nicht übersteigen. 
Durch die Regelungen im Jahressteuergesetz 2007 wird die Entfernungspauschale erst ab dem 21. Ki-
lometer steuerlich berücksichtigt. Der Bundesfinanzhof hält jedoch in mehreren Beschlüssen vom 
10.1.2008 diese Regelung für verfassungswidrig. Entsprechend hat das Bundesfinanzministerium fest-
gelegt, dass Steuerfestsetzungen hinsichtlich der Anwendung der Neuregelung für Entfernungspauscha-
le vorläufig vorzunehmen sind.  
Durch die Einschränkung der steuerlichen Anwendung der Entfernungspauschale ist u. U. auch das 
Kindergeld bzw. der Kinderfreibetrag betroffen.  
Das Bundeszentralamt für Steuern stellt nunmehr in einem Schreiben Folgendes klar:  
 
Vorläufige Kindergeldfestsetzung: Führt letztendlich allein die Anwendung der gesetzlichen Neurege-
lung zur Entfernungspauschale dazu, dass der maßgebliche Grenzbetrag von 7.680 Euro überschritten 
wird, ist eine Kindergeldfestsetzung ab sofort mit einem Vorläufigkeitsvermerk zu versehen. Die Vor-
läufigkeitserklärung auf dem Bescheid erfasst nur die Frage, ob die angeführten gesetzlichen Vorschrif-
ten mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Sie erfolgt aus verfahrenstechnischen Gründen und ist nicht 
dahin zu verstehen, dass die Regelungen als verfassungswidrig angesehen werden. Sollte nach einer 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dieser Bescheid aufzuheben und Kindergeld festzusetzen 
sein, soll dies von Amts wegen vorgenommen werden; ein Einspruch ist insoweit nicht erforderlich. 
 
Anmerkung: Sollte auch das Bundesverfassungsgericht die Pendlerpauschale für verfassungswidrig 
erachten, können Eltern von Kindern, bei denen das Kindergeld wegen der Neuregelung der Entfer-
nungspauschale gestrichen wurde, wieder mit Kindergeld rechnen. 
 
 
 7. Keine nachträgliche Anrechnung von Kapitalertragsteuer nach Ablauf der Zah-

lungsverjährungsfrist 

 
Zu Lasten eines Steuerpflichtigen von einem Kreditinstitut einbehaltene und an das Finanzamt (FA) 
abgeführte Kapitalertragsteuer ist auf die gegen den Steuerpflichtigen festgesetzte Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuer anzurechnen. Die Vorlage einer „Steuerbescheinigung“ über die Einbehaltung 

und Abführung der Kapitalertragsteuer ist jedoch Voraussetzung für die Anrechnung.  

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 12.2.2008 entschiedenen Fall ist gegen einen Steuerpflichti-
gen 1993 Körperschaftsteuer festgesetzt worden. In einer sog. Anrechnungsverfügung hat das FA die 
von der Klägerin beantragte Anrechnung von Kapitalertragsteuer in Höhe von rund 11.000 DM abge-
lehnt, weil die dafür erforderlichen Steuerbescheinigungen nicht vorlagen. Der Vorbehalt der Nachprü-



fung ist 1999 aufgehoben worden und die Kapitalertragsteuer auch in der dem betreffenden Bescheid 
beigefügten Anrechnungsverfügung nicht berücksichtigt worden.  
Im Jahr 2001 hat die Klägerin dem FA Steuerbescheinigungen für den vorgenannten Betrag vorgelegt 
und erneut die Anrechnung der darin ausgewiesenen Kapitalertragsteuer beantragt. Das FA hat dies 
wegen Zahlungsverjährung abgelehnt. Der BFH hat daraufhin entschieden: Ist abgeführte Kapitaler-
tragsteuer in einer Anrechnungsverfügung nicht angerechnet worden, so kann diese nach Ablauf der 
Zahlungsverjährungsfrist nicht mehr nachgeholt werden. 
 
 
 8. Verbotene private Pkw-Nutzung durch den Gesellschafter einer GmbH 
 
Der Vorteil aus der Privatnutzung eines Firmenwagens ist bei einem „Gesellschafter-Geschäftsführer“ 
einer GmbH nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 23.1.2008 nicht unter Anwendung der 
sog. 1-%-Methode zu besteuern, wenn ihm die private Nutzung untersagt ist. 
Es ist in der Praxis üblich, dass der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein Fahrzeug zur privaten Nut-
zung zur Verfügung stellt. Beim Arbeitgeber führt dies im Umfang der tatsächlichen Betriebskosten zu 
abzugsfähigen Betriebsausgaben und bei dem Arbeitnehmer zu steuerpflichtigem Arbeitslohn, der im 
Regelfall pauschal für jeden Kalendermonat mit 1 % des Listenpreises des Fahrzeugs zu versteuern ist. 
Gleichermaßen ist im Grundsatz zu verfahren, wenn dem Arbeitnehmer die Nutzung untersagt ist, er das 
Fahrzeug aber dennoch privat nutzt.  
Handelt es sich in einem solchen Fall des Nutzungsverbots bei dem Arbeitgeber um eine GmbH und bei 
dem Arbeitnehmer um deren Geschäftsführer und zugleich Gesellschafter, liegen die Dinge komplizier-
ter.  
Die Betriebsaufwendungen stellen dann – wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer den Pkw trotz 

Privatnutzungsverbots auch privat nutzt – bei der GmbH steuerpflichtige verdeckte Gewinnausschüt-
tungen dar. Der Gesellschafter-Geschäftsführer vereinnahmt keinen Arbeitslohn, sondern Kapitalein-
künfte. Der BFH bemisst die verdeckte Gewinnausschüttung bei der GmbH nicht mit 1 % des Listen-
preises, sondern mit dem tatsächlichen Verkehrswert des Nutzungsvorteils und erhöht diesen Wert noch 
um einen Gewinnaufschlag.  
Er weicht damit von der Finanzverwaltung ab, die die verdeckte Gewinnausschüttung sowohl bei der 
GmbH als auch bei dem Gesellschafter-Geschäftsführer aus Vereinfachungsgründen ebenfalls mit 1 % 
des Listenpreises bewertet. 
Im konkreten Fall ging es um den Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH, der den Firmen-Pkw 
privat genutzt hatte, obwohl ihm dies vertraglich ausdrücklich untersagt war. 
 
 
 9. Einbeziehung von Jahresfehlbeträgen in die Bemessungsgrundlage der  

Gewinntantieme 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte sich mit dem Thema zu befassen, ob und wenn in welcher Höhe eine 
Gewinntantieme steuerlich anzuerkennen ist, die eine Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter-
Geschäftsführer verspricht, die an den in der Handelsbilanz ausgewiesenen Jahresüberschuss anknüpft.  
In seinem Urteil vom 18.9.2007 kommt der BFH zu dem Entschluss, dass dies im Allgemeinen steuer-
lich nur anzuerkennen ist, wenn unter der (Mit-)Verantwortung des Gesellschafter-Geschäftsführers 
angefallene oder noch anfallende Jahresfehlbeträge laut Handelsbilanz ebenfalls in die Bemessungs-
grundlage der Tantieme einbezogen werden.  
Die Jahresfehlbeträge müssen hierbei regelmäßig vorgetragen und durch zukünftige Jahresüberschüsse 
ausgeglichen werden; eine vorhergehende Verrechnung mit einem etwa bestehenden Gewinnvortrag 
laut Handelsbilanz darf in der Regel nicht vorgenommen werden.  
Hiervon abweichende Tantiemevereinbarungen führen regelmäßig zu einer verdeckten Gewinnausschüt-
tung, und zwar in Höhe des Differenzbetrags zwischen der tatsächlich zu zahlenden Tantieme und der-
jenigen, die sich bei Berücksichtigung der noch nicht ausgeglichenen Jahresfehlbeträge aus den Vorjah-
ren ergeben hätte.  
Grundsätzlich ist nach Auffassung des BFH die wichtigste Aufgabe des Geschäftsführers einer GmbH 
die Sicherung des langfristigen Erfolgs des Betriebes. Dafür eignet sich zwar eine gewinnbezogene Tan-



tieme; dies gilt jedoch nur dann, wenn der Verlust erst wieder durch künftige Gewinne ausgeglichen 
wird. Es kommt also auf den Gesamterfolg des Unternehmens an. 
 
 
10. Anforderungen an zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnungen 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 6.12.2007 entschieden, dass zum Vorsteuerabzug be-
rechtigende Rechnungen grundsätzlich den richtigen Namen (Firma) und die richtige Adresse des leis-
tenden Unternehmers angeben müssen. Der sog. Sofortabzug der Vorsteuer gebiete es, dass der Finanz-
verwaltung eine leicht nachprüfbare Feststellung des leistenden Unternehmers ermöglicht werde.  
Der BFH hatte bisher nur in Fällen von GmbHs entschieden, dass der Abzug der in der Rechnung aus-
gewiesenen Umsatzsteuer nur möglich ist, wenn der in der Rechnung angegebene Sitz der GmbH bei 
Ausführung der Leistung und bei Rechnungsstellung tatsächlich bestanden hat. Der Unternehmer, der 
den Vorsteuerabzug begehrt, trägt die Feststellungslast dafür, dass der in der Rechnung angegebene Sitz 
des leistenden Unternehmers tatsächlich bestanden hat, weil für ihn eine Obliegenheit besteht, sich über 
die Richtigkeit der Angaben in der Rechnung zu vergewissern. 
Mit dem jetzigen Urteil werden diese Anforderungen auf alle Unternehmer – unabhängig von der 
Rechtsform – erweitert. 
 
 
11. Umsatzsteuer auf Grundstücksentnahme?  

 
Seit dem sog. Seeling-Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus dem Jahr 2003 können Unter-
nehmer, die eine Immobilie sowohl unternehmerisch als auch privat nutzen, die gesamte Vorsteuer aus 
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich geltend machen. Im Gegenzug unterliegt die pri-
vate Nutzung Jahr für Jahr der Umsatzsteuerpflicht. Der Zeitraum für die Ermittlung der Bemessungs-
grundlage der unentgeltlichen Wertabgabe wurde vom Gesetzgeber, entgegen den ursprünglichen Vor-
stellungen, entsprechend dem Beobachtungszeitraum von 50 Jahren auf 10 Jahre verkürzt.  
Besonders schwerwiegende Folgen hat die Auffassung der Finanzverwaltung, wonach bei einer Ent-
nahme des Objekts aus dem Unternehmensvermögen am Ende der unternehmerischen Tätigkeit die 
Entnahme Umsatzsteuerpflicht auslöst, bei der der Verkehrswert der Immobilie zum Zeitpunkt der Ent-
nahme als Bemessungsgrundlage dienen würde. Dies führt zu einer steuerlichen Doppelbelastung, da 
die Vorsteuer aus den privat veranlassten Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit Ablauf des 10-
jährigen Berichtigungszeitraums bereits vollständig zurückgezahlt wird.  
Diese Besteuerungspraxis verstößt jedoch nach Auffassung vieler Experten gegen die EU-Richtlinien. 
Aufgrund einer eingereichten Beschwerde hat die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsver-
fahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. Die Kommission kann im weiteren Verlauf 
den EuGH anrufen. Sollte das Verfahren wider Erwartet nicht positiv für die Steuerpflichtigen ausge-
hen, kann die Steuerpflicht ggf. durch geeignete Maßnahmen, wie z. B . einen Verkauf der Immobilie 
an nahe Angehörige verhindert werden. 
 
Anmerkung: Die Europäische Kommission plant eine Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie, wonach 
die Vorsteuer bei gemischt genutzten Grundstücken nur noch so weit abzugfähig bleibt, wie sie auf den 
unternehmerisch genutzten Gebäudeanteil entfällt. Die spätere Nutzungsänderung kann dann durch eine 
Vorsteuerberichtigung berücksichtigt werden. Wer noch das derzeitig geltende Modell in Anspruch 
nehmen will, sollte sich unbedingt beraten lassen.  
 
 
12. Grunderwerbsteuer-Umsatzsteuer-Cocktail für Bauherren landet vor dem EuGH 

 
Das Niedersächsische Finanzgericht (FG) legte dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) die Frage zur 
Entscheidung vor, ob die Erhebung der deutschen Grunderwerbsteuer auf „künftige“ Bauleistungen 
beim Erwerb eines noch unbebauten Grundstücks (sogenannter einheitlicher Leistungsgegenstand be-
stehend aus Bauleistungen sowie Erwerb des Grund und Bodens) gegen das europäische Umsatzsteuer-
Mehrfachbelastungsverbot verstößt. 



Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) ist das deutsche Grunderwerbsteuergesetz 
so anzuwenden, dass die Grunderwerbsteuer über den Grunderwerb hinaus auf künftige Bauleistungen 
ausgedehnt wird. Die künftigen Bauleistungen werden nach Ansicht des BFH als nicht eigenständiger 
Teil eines einheitlichen Leistungsgegenstandes, bestehend aus Grundstückserwerb zuzüglich künftiger 
Bauleistungen, bewertet. Dabei reicht es für die Annahme eines einheitlichen Leistungsgegenstandes – 
und damit für die zusätzliche Grunderwerbsteuerpflicht der Bauleistungen – bereits aus, dass der Grund-
stücksverkäufer und das Bauunternehmen zusammenwirken. Das trifft u. a. schon dann zu, wenn das 
Bauunternehmen ein Angebot für die Bebauung macht, welches der Erwerber – vor oder nach Ab-
schluss des Grundstückskaufvertrages – tatsächlich annimmt. 
Die Mehrfachbelastung entsteht erstens durch die anfallende Umsatzsteuer und zum zweiten wegen der 
gemeinschaftsrechtlich bedenklichen Anwendung des nationalen Grunderwerbsteuergesetzes auf die 
Bauleistungen  sowie aufgrund der zusätzlich anfallenden „Steuer auf die Steuer“ (Grunderwerbsteuer 
auf die Umsatzsteuer), die der betroffene Verbraucher ebenfalls zu tragen hat. 
Diese Rechtsprechungspraxis führt nach Ansicht des FG auf der Ebene des steuerpflichtigen Verbrau-
chers zu einem nationalen „Belastungscocktail“, der dem Gebot der Europäischen Mehrwertsteuer-
Systemrichtlinie, wonach umsatzsteuerliche Mehrfachbelastungen zu vermeiden sind, widersprechen 
könnte. 
 
Anmerkung: Steuerpflichtige sollten Grunderwerbsteuerbescheide, in denen angesichts eines ange-
nommenen einheitlichen Leistungsgegenstand auch Bauleistungen mit Grunderwerbsteuer besteuert 
werden, innerhalb der Rechtsbehelfsfrist von einem Monat mit Einspruch unter Hinweis auf das anhän-
gige Verfahren anfechten und um Ruhen des Verfahrens bis zur Entscheidung des EuGH bitten. 
 
 
13. Verjährungsfrist von zu Unrecht bezahlten Rentenversicherungsbeiträgen auf vier 

Jahre reduziert 

 
Im Rahmen der Arbeitsmarktreform „Hartz IV“ wurden mit Wirkung ab 1.1.2005 auch die sozialversi-
cherungsrechtlichen Vorschriften geändert, die das Beurteilungsverfahren betreffen, inwieweit ein Mit-
glied sozialversicherungspflichtig oder nicht sozialversicherungspflichtig ist. Die Entscheidung ist für 
die Krankenkassen, die Bundesagentur für Arbeit und die Rentenversicherungsanstalt bindend. 
Für geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH und für Ehegatten und Lebenspartner (bei eingetra-
gener Partnerschaft) des Arbeitgebers sowie für Verwandte oder Verschwägerte in gerader Linie bis 
zum zweiten Grad müssen die Beitragseinzugsstellen bei der Deutschen Rentenversicherung die Fest-
stellung beantragen, ob Versicherungspflicht besteht (automatisches Statusfeststellungsverfahren). An 
diese Entscheidung ist auch die Bundesanstalt für Arbeit künftig gebunden.  
Bitte beachten Sie: Automatisch überprüft wird nur bei Neueinstellungen. Wer zum 31.12.2004 bereits 
angemeldet war, wird nicht von Amts wegen überprüft. Bei Antragstellung ist aber eine rückwirkende 
Klärung möglich. Bei der zuständigen Beitragseinzugsstelle (Krankenkasse) kann ein Verfahren zur 
Beurteilung der Sozialversicherungspflicht des Arbeitsverhältnisses beantragt werden. Sollte Sozialver-
sicherungsfreiheit festgestellt werden, sind zu Unrecht entrichtete Beiträge zu erstatten. Rentenversiche-
rungsbeiträge konnten i. d. R. für maximal 30 Jahre, Arbeitslosenversicherungsbeiträge für maximal 
vier Jahre zurückgefordert werden. 
Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt hat der Gesetzgeber die Verjährungsfrist für zu Unrecht bezahlte 
Rentenversicherungsbeiträge jetzt auf vier Jahre reduziert. Künftig können nur noch Beiträge innerhalb 
der Verjährungsfrist erstattet werden. Beiträge, die zu Unrecht bezahlt wurden, werden aufgrund gesetz-
licher Fiktion zu Pflichtbeiträgen. Entsprechend hat der Versicherte Anspruch auf Leistungen aus der 
gesetzlichen Rentenkasse. 
 
 
14. Neue Hinzuverdienstgrenzen für Rentner  
 
Rückwirkend zum 1.1.2008 wurde der zulässige Hinzuverdienst für Rentner auf 400 Euro erhöht und 
mit der Minijobgrenze gleichgestellt. Rentner, die die Regelaltersgrenze (zzt. das 65. Lebensjahr) noch 
nicht erreicht haben und regelmäßig mehr als 400 Euro monatlich neben ihrer Altersrente hinzuverdie-
nen, erhalten eine Teilrente. Eine Teilrente kann in Höhe von zwei Dritteln, der Hälfte oder einem Drit-



tel der Vollrente gezahlt werden. Welche Teilrente gezahlt wird, hängt von der Höhe des Hinzuver-
dienstes ab. Wird auch die Hinzuverdienstgrenze für die Ein-Drittel-Teilrente überschritten, fällt der 
Rentenanspruch ganz weg. 
Teilrentenbezieher können zweimal im Jahr den doppelten Betrag verdienen, ohne ihre Rentenzahlung 
zu gefährden. Während Neurentnern die individuellen Hinzuverdienstgrenzen im Rentenbescheid mitge-
teilt werden, sollten Personen, die schon länger Rente beziehen, ihre individuellen Hinzuverdienstgren-
zen bei ihrem Rentenversicherungsträger erfragen. 
 
 
15. Ferienjobs für Schüler 
 
Firmen, die arbeitswillige Schüler bzw. Jugendliche z. B. in den Ferien beschäftigen möchten, müssen 
sich mit der Frage, ab welchem Alter und für welche Arbeiten ein Schüler beschäftigt werden darf – 
auseinandersetzen. 
Kinder ab 13 Jahren dürfen mit Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten für maximal 2 Stunden täg-
lich (in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr) leichte Tätigkeiten ausüben. Dazu gehören z. B. Botengän-
ge, Austragen von Zeitungen, Prospekten usw. In landwirtschaftlichen Familienbetrieben ist ausnahms-
weise eine Beschäftigung von bis zu 3 Stunden täglich erlaubt. Jugendliche (über 15 Jahre, aber unter 18 
Jahre) gelten nach dem Gesetz ebenfalls als Kinder, wenn sie der Vollzeitschulpflicht unterliegen. 
Eine Ausnahmeregelung gilt während der Schulferien. So dürfen Jugendliche während dieser Zeit, 
für höchstens vier Wochen im Kalenderjahr, pro Tag 8 Stunden bzw. pro Woche 40 Stunden beschäftigt 
werden. In der Landwirtschaft ist während der Erntezeit für Jugendliche über 16 Jahre eine Beschäfti-
gung von bis zu 9 Stunden täglich, jedoch nicht mehr als 85 Stunden in der Doppelwoche erlaubt. 
Schüler können sowohl als kurzfristig Beschäftigte als auch als Minijobber bis 400 Euro monatlich  
angemeldet werden. 
 
• Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres 
seit ihrem Beginn auf längstens 50 Arbeitstage oder zwei Monate beschränkt ist. Die „kurzfristige Be-
schäftigung“ ist sozialversicherungsfrei. 
Die Versteuerung erfolgt grundsätzlich anhand der Merkmale der vorgelegten Lohnsteuerkarte.  
Ausnahmsweise kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer pauschal mit 25 % des Arbeitsentgelts zzgl. Soli-
daritätszuschlag und Kirchensteuer erheben, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:  
Der Arbeitnehmer wird beim Arbeitgeber nur gelegentlich, nicht regelmäßig beschäftigt, der Arbeit-
nehmer ist nicht mehr als 18 Arbeitstage zusammenhängend beschäftigt (ohne arbeitsfreie Samstage, 
Sonn- und Feiertage, Krankheits- und Urlaubstage), der durchschnittliche Stundenlohn beträgt höchs-
tens 12 Euro und der Arbeitslohn übersteigt während der Beschäftigungsdauer durchschnittlich 62 Euro 
je Arbeitstag nicht (Ausnahme: unvorhersehbarer Bedarf an Arbeitskräften).  
Da Schüler in der Regel nur ein geringes Einkommen beziehen, bleiben sie entweder ohnehin steuerfrei 
oder erhalten die abgeführte Steuer, sofern ihr Jahresgesamteinkommen unter dem Grundfreibetrag 
liegt, mit dem Lohnsteuerjahresausgleich zurück. Daher empfiehlt sich i. d. R. die Abrechnung auf 
Lohnsteuerkarte. 
 
• Geringfügig entlohnte Beschäftigung (400-Euro-Job): Geringfügig entlohnt ist eine Beschäfti-
gung, wenn sie  regelmäßig ausgeübt wird und das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt, das aus die-
ser Beschäftigung erzielt wird, 400 Euro nicht übersteigt. 
Das Beschäftigungsverhältnis ist im Gegensatz zur kurzfristigen Beschäftigung nicht nur steuerpflichtig, 
sondern auch sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber muss i. d.  R. die folgenden pauschalen 
Beiträge entrichten: 
Rentenversicherung in Höhe von 15 %, Krankenversicherung in Höhe von 13 % sowie Pauschsteuer in 
Höhe von 2 %, die sowohl Lohn- als auch Kirchensteuer sowie den Solidaritätszuschlag abdeckt. 
Werden Minijobs im Haushalt ausgeübt, reduziert sich der Beitragssatz in der Renten- und in der Kran-
kenversicherung auf jeweils 5 %. 
 
Anmerkung: Für spätere Betriebsprüfungen sind u.  a. die Schulbesuchsbescheinigung, die Nachweise 
und Erklärungen für geringfügig Beschäftigte (Aufzeichnungen über die tatsächlich geleisteten Arbeits-



stunden, die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, die Bestätigung über das Vorliegen bzw. Nichtvor-
liegen einer weiteren Beschäftigung) bei den Lohnunterlagen aufzubewahren. 
 
 
16. Gesetz zur Vaterschaftsfeststellung am 1.4.2008 in Kraft getreten 

 
Das „Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren“ ist im Bundesgesetz-
blatt verkündet worden und am 1.4.2008 in Kraft getreten. Damit ist es nunmehr möglich, die geneti-
sche Abstammung eines Kindes unabhängig von der Anfechtung der Vaterschaft feststellen zu lassen.  
Die Frage der Abstammung konnte auch bislang schon problemlos in einem privaten Gutachten geklärt 
werden, wenn sich alle Betroffenen einverstanden erklärten. Sperrte sich allerdings einer der Betroffe-
nen, blieb dem rechtlichen Vater nach bisherigem Recht nur die Möglichkeit einer Anfechtungsklage, 
die innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach Kenntnis der gegen die Vaterschaft sprechenden Um-
stände erhoben werden musste. 
Mit dem Gesetz soll die Klärung der Vaterschaft für alle Beteiligten – also Vater, Mutter und Kind – 
erleichtert werden. Fortan wird es zwei Verfahren geben: Das Verfahren auf Klärung der Abstammung 
und die Anfechtung der Vaterschaft. 
 
I. Anspruch auf Klärung der Abstammung 

 
• Ab jetzt haben Vater, Mutter und Kind jeweils gegenüber den anderen beiden Familienangehörigen 

einen Anspruch auf Klärung der Abstammung. Das heißt, die Betroffenen müssen in die geneti-
sche Abstammungsuntersuchung einwilligen und die Entnahme der erforderlichen Proben dulden. 

• Der Anspruch ist an keine weiteren Voraussetzungen geknüpft. Auch Fristen sind im Gesetz nicht 
vorgesehen. 

• Willigen die anderen Familienangehörigen nicht in die Abstammungsuntersuchung ein, wird ihre 
Einwilligung grundsätzlich vom Familiengericht ersetzt. 

 Um dem Kindeswohl in außergewöhnlichen Fällen (besondere Lebenslagen und Entwicklungspha-
sen) Rechnung zu tragen, kann das Verfahren unter weiteren Voraussetzungen ausgesetzt werden. 
Damit wird sichergestellt, dass der Anspruch nicht ohne Rücksicht auf das minderjährige Kind zu ei-
nem ungünstigen Zeitpunkt durchgesetzt werden kann.  
Beispiel: Das Kind ist durch eine Magersucht in der Pubertät so belastet, dass das Ergebnis eines 
Abstammungsgutachtens seinen krankheitsbedingten Zustand gravierend verschlechtern könnte (z. 
B. akute Suizidgefahr). Geht es dem Kind wieder besser, kann der Betroffene einen Antrag stellen, 
das Verfahren fortzusetzen. 

 
II. Verfahren zur Anfechtung der Vaterschaft 

 
• Das Anfechtungsverfahren ist unabhängig von dem Verfahren zur Durchsetzung des Klärungsan-

spruchs. Das zweifelnde Familienmitglied hat die Wahl, ob es eines oder beide Verfahren, d. h. zu-
nächst Klärungsverfahren und dann Anfechtungsverfahren, in Anspruch nehmen will.  

• Für die Anfechtung der Vaterschaft gilt auch weiterhin eine Frist von zwei Jahren. Nach Fristablauf 
tritt Rechtssicherheit ein. Für den Betroffenen bedeutet das: Erfährt er von Umständen, die ihn ernst-
haft an seiner Vaterschaft zweifeln lassen, muss er seine Vaterschaft innerhalb von zwei Jahren an-
fechten. 

 Hemmung der Anfechtungsfrist: Die Anfechtungsfrist wird gehemmt, wenn der Vater ein Verfah-
ren zur Klärung der Abstammung durchführt.  

 
 
17. Bußgeld beim Verstoß gegen Mitführungspflicht des Sozialversicherungsausweises 

 
Seit dem 1.1.2008 droht Arbeitnehmern in bestimmten Branchen ein Bußgeld bis zu 1.000 Euro, wenn 
sie den Sozialversicherungsausweis bei der Arbeit nicht mitführen. Bislang konnten die Beschäftigten 
ein Bußgeld vermeiden, wenn sie bei einer Kontrolle durch die Zollverwaltung den Personalausweis 
statt des Sozialversicherungsausweises vorlegten. Diese Ausweichmöglichkeit hat der Gesetzgeber ge-
strichen. 



An der Mitführungspflicht hat sich für Beschäftigte des Baugewerbes, des Gaststätten- und Beherber-
gungsgewerbes, des Personen- und Güterverkehrgewerbes, des Schaustellergewerbes, des Gebäuderei-
nigungsgewerbes, der Unternehmen der  Forstwirtschaft sowie der Unternehmen, die sich am Auf- und 
Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen, nichts geändert. 
Beschäftigte in diesen Bereichen müssen ihren Sozialversicherungsausweis bei der Arbeit dabeihaben, 
um ihn bei einer Zollkontrolle vorlegen zu können. Das eigene Lichtbild muss man selber in den Aus-
weis einkleben, sonst ist der Ausweis nicht gültig. 
Arbeitnehmer ausländischer Firmen müssen anstelle des Sozialversicherungsausweises ihren Aufent-
haltstitel oder die Bescheinigung E 101 (Nachweis der Sozialversicherung im Heimatland) bei der Ar-
beit mit sich führen. 
 
 
 
 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 1.1.2002 - 30.6.2002 =  2,57 % 
 1.7.2002 - 31.12.2002 =  2,47 % 
 1.1.2003 - 30.6.2003 =  1,97 % 
 1.7.2003 - 31.12.2003 =  1,22 % 

 1.1.2004 - 30.6.2004 =  1,14 % 
 1.7.2004 - 31.12.2004 =  1,13 % 
 1.1.2005 - 30.6.2005 = 1,21 % 
 1.7.2005 - 31.12.2005 = 1,17 % 
 1.1.2006 - 30.6.2006 = 1,37 % 
 1.7.2006 - 31.12.2006 = 1,95 % 
 1.1.2007 - 30.6.2007 = 2,70 % 
 1.7.2007 - 31.12.2007 = 3,19 % 

   ab 1.1.2008 = 3,32 % 
 

-  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2008 
März = 106,3; Februar = 105,8; Januar = 105,3;  

2007 
Dezember = 105,6; November = 105,0; Oktober = 104,5; 
September = 104,2; August = 104,1; Juli = 104,2; Juni = 103,6; 
Mai = 103,6; April = 103,6; März = 103,1; Februar = 102,9; 
Januar = 102,4 

  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


